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EINSCHREIBUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2010/2011 
 

FÜR DIE 3. KLASSE  FACHRICHTUNG: RESTAURANTFACHKRAFT 
oder 

FÜR DIE 3. KLASSE LEHRGANG FÜR HOTELSEKRETÄR/IN   
 
 

Bitte das 2-seitige Einschreibeformular vollständig  und leserlich  ausfüllen. 
 

DER/DIE SCHÜLER/IN ERKLÄRT: 

Familienname  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort/Provinz  

Staatsbürgerschaft  Muttersprache  

Steuernummer  Fax-Nummer  

Telefonnummer  Handy-Nummer  

E-Mail-Adresse  Elterlicher Gastbetrieb 
(fakultative Angabe)  

Meldeamtlicher Wohnsitz (bitte auch in italienisch ausfüllen) 

Straße; Platz, Nr.  Via; Piazza, n.   

PLZ / Wohnort   CAP / residenza   

� Wohnt der/die SchülerIn nicht  bei den Eltern, so ist dies ausdrücklich zu erklären: 

 

Schulverlauf : nach Abschluss der Mittelschule (Landesberufsschule; staatliche Oberschule) 

Schuljahr Klasse und Fachrichtung Bezeichnung der Schule Schulort 

2007 / 2008    

2008 / 2009    

2009 / 2010    

Unterbringung  während des Schuljahres 2010/2011 (Zutreffendes ankreuzen!) 

�    Zu Hause / Fahrschüler  (Pendler)  �    Private Unterkunft (nicht zu Hause) �    Heim 

ACHTUNG: 
die Anmeldung in den Heimen muss direkt bei der jew eiligen Heimverwaltung vorgenommen werden! 
 

DATEN DER ELTERN  

 Zuname Vorname Steuernummer 

Vater    

Mutter (Mädchenname)    

(oder) gesetzl. Vertreter    

Bitte Name und Adresse für die Schulmitteilungen angeben  

 

Telefonnummer der Eltern in dringenden Fällen/Notsituation:  

 



 
 
 
 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Lgs.D. Nr. 196/ 2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen-Südtirol. Verantwortlicher der Datenverwaltung ist der Direktor/die Direktorin der Schule. Die 
übermittelten Daten werden von der Schule, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 40/1992 und 6/1997 
verarbeitet. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 
erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß 
Artikel 7-10 des Lgs.D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 
Unwahre Erklärungen, Falscherklärungen oder der Geb rauch von gefälschten Bescheinigungen werden gemäß Art. 46 und 76 des Legislativ 
Dekretes vom 28.12.2000, Nr. 443, strafrechtlich ve rfolgt. 

 

Der/Die Unterfertigte weiß, dass die Einschreibung nur an einer Schule erfolgen kann. Diese Einschreibung kann nur aus 
schwerwiegenden Gründen abgeändert werden.  

 

Datum der Einschreibung: __________________ 
 
 
_______________________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
(vollständig und leserlich) 

 
 
______________________________________________ 

Unterschrift Vater/Mutter/Erziehungsberechtigte/r 
(vollständig und leserlich) 

 
 

Einschreibetermin: innerhalb Mittwoch, 31. März 201 0 
 

Damit die vom Landesgesetz 20/1983 vorgesehenen Maß nahmen  angewandt werden können  
ist bei Vohandensein einer Funktionsdiagnose oder F unktionsbeschreibung dies anzugeben, 
sowie die entsprechende Dokumentation einzureichen.  
 
Erforderliche Dokumente: 
- Einschreibeformular;  
- 2 Passfotos (für die Akten und für den Schülerausweis);  
 
am 1. Schultag: 
Sanitätserklärung : unbedingt notwendig für die Zulassung zum praktischen Unterricht! 
N.B. Bei Fehlen dieses Dokumentes muss der Schüler/die Schülerin vom praktischen Unterricht ausgeschlossen werden, 
was unentschuldigte Abwesenheiten mit sich bringt. 
 
Die Einschreibung erfolgt direkt im Sekretariat der  Landeshotelfachschule Kaiserhof oder per Post. 
 

 
Die Einschreibung gilt vorbehaltlich  der Absolvierung der 8 Wochen (40 Stundenwoche 
= 320 Arbeitsstunden) Betriebspraktikum im Bereich Service. Im Falle von Krankheit (ab 
3 Tage) müssen die Abwesenheitstage nachgeholt werd en. 

 
 
 
 

 
Die SchülerInnen sind verpflichtet in der Schule, b ei Exkursionen und schulischen 
Veranstaltungen die vorgeschriebene Schulkleidung z u tragen. 
 
Für die Zulassung zu den praktischen Unterrichtsfäc hern ist das Tragen der 
Berufskleidung Pflicht. Außerdem muss das eigene Be rufswerkzeug mitgebracht 
werden. Schließlich muss die Sanitätserklärung im S ekretariat der 
Landeshotelfachschule Kaiserhof aufliegen. 
 

 
 


